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Der Verband der Diözesen Deutschlands

Strukturreformen 1im überdiözesanen Bereıch der katholischen Kırche der
Bundesrepublik Deutschland

Wiährend die Erklärungen der Deutschen Bischofskonferenz, gerade auch 1in den etzten
Jahren, häufig eın breites Interesse der Oftentlichkeit auf sıch SEZOYCNH haben, 1St Wwelt-
gehend unbekannt geblieben, da{fß sıch die deutschen Diözesen 1m Jahr 1968 einem
„Verband der Diözesen Deutschlands“ VDD zusammengeschlossen haben Dieser
Verband, der i1ne Art „weltlicher Arm“ der Deutschen Bischofskonterenz darstellt, 1St
für Rechts- und Wırtschaftstragen und die überdiözesanen Fınanz- und Haushaltsange-
legenheiten der deutschen Diözesen zuständıg. Der VDD oll die Deutsche Bıschofs-
konterenz 1mM Hınblick auf hre eigentlichen pastoralen Aufgaben VO allen wirtschaft-
lichen Angelegenheıiten entlasten. Nach dem Verfassungsrecht der Bundesrepublik he-
SItZT der Verband ebenso W1e€e die ıhn konstituierenden Diözesen automatisch den Rechts-
STAaLUus einer Körperschaft des öfftentlichen Rechts (Art TAC) des Grundgesetzes ın Ver-
bindung mi1t Art KL Abs der Weıiımarer Reichsverfassung VO 11 August 1919
Keıine andere Bischofskonferenz der Welt hat bısher, sSOWeIlt ersichtlich, ine vergleich-
bare Einrichtung geschaften. 7 wischen der Deutschen Bischofiskonferenz, die rechtlich
einen Personalverband darstellt, dem alle Diözesan- und Weihbischöftfe SOWIl1e alle mi1t
bischöflichen Vollmachten ausgestatteten Jurisdiktionsträger, Ww1e€e die Apostoli-
schen Vısıtatoren, angehören, und dem VDD bestehen ENSSTE rechtliche Beziehungen
un personelle Verschränkungen. Die Mitglieder des Verbands siınd die 21 Diözesen 1ın
der Bundesrepublik Deutschland. Das Bıstum Berlin, das Aaus staatskirchenrechtlichen
Gründen nıcht Miıtglied des VDD se1ın kann, erhält ZUE Erfüllung seıiner Aufgaben
autend AaUusSs Haushaltsmitteln des VDD Zuschüsse und hat das Recht, den Sıtzungen
der Vollversammlung und des Verwaltungsrats des Verbands einen Vertreter mıiıt dem
Status e1ines Gastes entsenden.

Die Miıtglieder der Vollversammlung, des eigentlichen Entscheidungsgremiums des
VDBD); siınd alle und 1LLUTr die Diözesanbischöte. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz 1St yleichzeit1ig der Vorsitzende der Vollversammlung des VD  ® Der Sekretär
der Deutschen Bischofskonterenz 1St 1ın Personalunion der Geschäftsführer des VD  S
Die weıteren Urgane des Verbands, deren Funktion noch dargelegt wird, sind der
Verbandsausschuß, eın Exekutivorgan der Vollyversammlung des Verbands, der Ver-

waltungsrat, eın Beratungsgremium für die Beratung und Verabschiedung des Haus-
haltsplans des Verbands, und schliefßlich der aus drei Mitgliedern bestehende Arbeits-
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ausschuß, dem ıne vorbereıitende Funktion für die Beratungen des Verbandsaus-
schusses und des Verwaltungsrats zukommt. Die lautenden Geschätte des Verbands
und die ıhm übertragenen Aufgaben besorgt der Geschäftsführer. Dıie Geschäftsstelle
des Verbands 1St das Sekretarıat der Deutschen Bischofskonterenz.

Vor allem eiınem durch die Gemeijnsame Synode der Bıstümer 1n der Bundesrepublık
Deutschland ausgelösten Reformimpuls 1St CS zuzuschreiben, da{fß sıch der Verband der
Diözesen Deutschlands Dezember 1976 mı1t der erforderlichen Einstimmigkeıit
der Vollversammlung und des Verwaltungsrats 1ne NEUEC 5Satzung yegeben hat, die die
Gründungssatzung des Jahres 1968 ablöst. S1ie 1St Januar 1977 in raft
Dıie NECUEC Satzung, in der wesentliche nregungen der Synode verwirklicht wurden,
bedeutet iıne tiefgreifende Reform un Neugestaltung der trüheren, un großen
Mühen und einzelne starke, widerstrebende Kräfte geschaffenen Verbands-
SALZUNg

Aufgaben des Verbands

Der Verband der Diözesen Deutschlands erfüllt 1im überdiözesanen deutschen und
1m internationalen Bereich vielfältige und wichtige Aufgaben. YSt nach Gründung des
VD  > Wr ıne tragfähige Platttorm vorhanden für die Durchführung eınes Fiıinanz-

ausgleichs 7zwischen den einzelnen Diözesen der Bundesrepublik, eın Phänomen, das
bisher aut Weltebene noch nırgendwo Nachahmung gefunden hat Da dem Verband

eıgene Ananzıelle Miıttel und eigene Einnahmen nıcht Z Verfügung stehen, mu{ß ihm
die TALT: Erfüllung seiner Autgaben notwendige Ainanzıelle Ausstattung VO  e allen Diöze-
sen 1in der Bundesrepublik durch ıne Verbandsumlage zufließen. Dem VD  ® obliegt
dabe! die Festsetzung des Gesamtbetrags der Verbandsumlage, die VO den Diözesen
Aaus ıhrem Kirchensteuerautkommen für den Haushalt des VD  S („überdiözesaner
Haushalt“) erbringen IStr SOWIl1e die Festsetzung des prozentualen Anteils ( Ver
teilungsschlüssel“), den jede Ihözese eisten hat Dieser richtet siıch nach dem Kır-
chensteuerautkommen der einzelnen Bıstümer.

Dem Verband der Diözesen Deutschlands obliegt VOT allem die Aufstellung und
Verabschiedung des Verbandshaushalts,; der sıch für das Haushaltsjahr 19/7/ 1n Eın-
nahmen und Ausgaben auf A Millionen beläuft, OVOIl allein 113 Millionen
für Aufgaben der Weltkirche und 1SS10N bestimmt sind. Aus diesen Mitteln erbringt
der Verband Leıistungen 1im überdiözesanen Bereich in der allgemeınen Seelsorge, 1n der

Jugend-, Erwachsenen- SOWI1e der Auslands- un Gastarbeiterseelsorge, 1n den Bere1-
chen des Schul- und Erziehungswesens, der Wissenschaft, der Publizistik und der Kunst,
der verschiedenen soz1ialen Dienste und VOTL allem tür die Weltkirche und die Missıon
mM1t FEinschlufß der kirchlichen Entwicklungs- SOW1e der Not- und Katastrophenhilfe.
ber den Haushalt des MD  F werden auch die Aufwendungen für das Sekretarıat der
Deutschen Bischofskonferenz, das Kommissarıat der deutschen Bischöte (Katholisches
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Buro Bonn); die verschiedenen kirchlichen Zentralstellen, das Generalsekretariat des
Zentralkomitees der deutschen Katholiken und für ähnliche Eınrichtungen finanziert.

Anstöße ZUr Reform

Die Impulse JA Reform der Verfassung des VDD kamen VO  e} verschiedenen Kräften
und WAaTrTen VO  > Zielvorstellungen und Erwartungshorizonten bestimmt, die sıch nıcht
voll ZHAT.: Deckung bringen ließen. Daraus erklärt sıch, da{ß nıcht samtliche Reformvor-
stellungen verwirklicht werden konnten, sondern iıne Synthese der ZU Teıil s
läufigen Reformerwartungen gefunden werden mußte. Den Stein 1NSs Rollen rachte
die (Gemelnsame Synode der Bıstümer 1n der Bundesrepubliık Deutschland. Deren Sach-
kommuissıon A „Verantwortung des ganzen Gottesvolkes für die Sendung der Kır-
Che“ hat ıhrem verdienten Vorsitzenden, Oberverwaltungsgerichtspräsident a.D
Dr Wılhelm Pötter, Münster, auch nach „Formen der gemeınsamen Verantwortung
VO  =s) Bıschöfen, Priestern und La1ı1en für überdiözesane kirchliche Autfgaben in der Bun-
desrepublık Deutschland“ gesucht. In der Vollversammlung hat die Synode
103 Maı 1975 mi1t 174 Ja-Stimmen be] Ne1in-Stimmen und F3 Enthaltungen die
„Anordnung“ beschlossen, da{ß Satzung und Geschäftsordnung des Verbands der IIDi8=

Deutschlands bıs Ende des Jahres 1976 überarbeitet werden sollen. Im übrigen
sprach die Synode die „Empfehlung“ Aaus, dafß die Vollversammlung des Verbands die
VO  = der Synode ausgesprochenen Anregungen be1 der Reform der Verbandssatzung 1n
die Gesamtregelung der 5Satzung und Geschäftsordnung einbeziehe Der Verband der
Diözesen Deutschlands führte die Satzungsänderung termingerecht durch Dıie NEUEC

Satzung 1St Januar 1977 1n raft
Die Empfehlungen der Synode zielten 1n erster Lıiınıe auf 1ıne stärkere Beteiligung

der Laıen der Entscheidungsfindung 1n den Verbandsgremien und hier VOT allem
auf ıne Berücksichtigung der Voten der Diözesanpastoralräte. Be1 grundsätzlicher An-
erkennung und Würdigung des Anliegens der Synode und der Bedeutung und Not-
wendigkeit einer intensıveren Miıtwirkung der Laıien den Angelegenheıten des VE
sahen die remıen des Verbands auf Grund der vorliegenden Erfahrungen 1ın einer
personellen Ausweıtung des Verbands keine hıltreiche und zukunftsträchtige Lösung.
Maisgebliche Repräsentanten des Verbands torderten vielmehr ıne oröfßere Flexibilität,
Unkompliziertheit und Effizienz der Entscheidungsprozesse innerhalb des Verbands.
Sıie sahen m1t Recht iın eıner zahlenmäfßßıgen Vergrößerung der remıen keıine Reiform,
sondern einen Schritt 1ın die verkehrte Rıchtung. Sıe berietfen sıch auf die unbestreit-
bare Erfahrungstatsache, da{fß eın tem1ı1um S schwertälliger und inefhizıienter wırd,
Je orößer ST Nıcht ıne Vergrößerung der Zahl der Mitglieder der Verbandsorgane
wurde hier als Ziel angesehen, sondern im Gegenteıl i1ne erhebliche Reduzierung.

Dies oilt VOT allem für das zahlenmäßig zrößte Verbandsgrem1ium, den Verwaltungs-
rat des Verbands. In den Verwaltungsrat konnte nach der ıs ZU Januar OL gel-E A E DE WE N A Y NTA
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tenden Satzung O Q}  e 1968 ede Diözese drei Vertreter entsenden, näamlıch Je einen Ver-
Lretfer des Domkapıtels, des Diözesanverwaltungsrats und des Diözesankırchensteuer-
beirats. Eıne Intensivierung der Laienmitwirkung der Arbeit des VD  - hat nach
den Vorstellungen der Reformatoren des Verbands 1m Unterschied den Retormideen
der Synode der „Basıs“ erfolgen, autf der Ebene eınes jeden Bıstums. Auf der
Diözesanebene und ın Zuordnung der Diözesangremıien ıhrem Bıschof sollen alle
Angelegenheıiten, die spater 1in den Verbandsgremien Zur Beschlußfassung anstehen,
eingehend und umfassend erortert werden.

Reformergebnisse

Dıie beiden Retormanstöße der Synodenbeschluß, der unbestritten als Inıtialzün-
dung tfür das gesamte Reformwerk nzusehen 1St, und die auf langjähriger Erfahrung
beruhenden Reformbestrebungen zahlreicher verantwortlicher Mitglieder der Ver-
bandsgremien ührten onkreten Reformergebnissen, die 1m Interesse der Funk-
tionstähigkeit des VD  S begrüfßen sınd, auch WENN dabe] nıcht alle Erwartungen,
die dıe Reform des Verbands der Dıözesen Deutschlands geknüpft wurden, erfüllt
werden konnten. Die VO der Vollversammlung des Verbands der Diözesen Deutsch-
lands Dezember 1976 beschlossene und Januar 1977 1n raft getrtretene
M6 datzung unterscheidet sıch VO  e der bisherigen VOTr allem dadurch, daß S1e die
Souveränıtät der Vollversammlung stark herausstellt, die 1n Zukunft nıcht mehr eın
Veto VO  = Beratungsgremien gebunden 1St Die Struktur des Verwaltungsrats als des
eigentlichen beratenden Fachgremiums wurde vereintacht und dadurch eftektiver Dr
staltet. Dıie Voten der diözesanen Gremıien, deren Aufftfassungen 1n die Beratungen des
Verwaltungsrats des Verbands eingebracht werden, haben ın Zukunft 1m Ergebnis eın
stärkeres Gewicht. Dies iınsbesondere deshalb, weıl nunmehr auch das Votum des |DIDE
zesanpastoralrats 1n den einzelnen Dıiözesen Berücksichtigung finden mMu Der Meı-
nungsbildungsprozeß wırd stärker als bısher 1in die einzelnen Diözesen verlagert. Den
Diözesen $5ällt die Aufgabe Z die Voten <aimtlicher diözesaner remıen einzuholen
und aufeinander abzustimmen.

Im Fall der A4aUSs A} Diözesanbischöfen der Bundesrepublik bestehenden Vollversamm-
[ung des Verbands, die die oberste Nstanz des VDD darstellt un ausschliefßlich als
Entscheidungsgremium konziıpiert 1St, hatte die Synode empfiohlen, da{fß diesem rgan
Je eın VO  e} den Pastoralräten elnes jeden Bıstums wählendes Miıtglied mMI1t beratender
Stimme angehören oll Damıt ware die Vollyversammlung einem remıum VO  .

D} Mıtglıedern mI1t Stimmrecht und zusätzlichen A Mitgliedern MmMI1t beratender Stimme
erweıtert worden. Der VD  S hat diese Empftehlung der Synode nıcht aufgegriften. Aus-
schlaggebend 1erfür W ar die rwäagung, da{fß die Vollversammlung nach der (Gesamt-
konzeption des Verbands eın Entscheidungsgremium darstellt, dessen Aufgabe nıcht
darın bestehen kann, die 1m Verwaltungsrat und den übrıgen remıen bereits e1N-
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gehend diskutierten Materıen noch einmal in iıhrer Gesamtheit ZA01 Beratung stellen.
Es blieb daher be] der bisherigen Regelung, da jeder Bischof einen Berater beiziehen
bann.

Dagegen erfuhr der Verwaltungsrat des Verbands, der nach der Konzeption der
Verbandsstruktur eın miIt einem absoluten Veto jedes einzelnen Mitglieds

ausgestattetes Beratungsgremıium darstellte, 1m Rahmen der Reform des VDD ıne
tiefgreifende Umgestaltung. Nach der Satzung VO 1968 konnte jedes Bıstum drei
stimmberechtigte Vertreter 1n den Verwaltungsrat des VDD entsenden, VO  za denen Je
einer VO  } den Domkapıteln, den Dıiözesanverwaltungsräten und den Diözesankirchen-
steuer(bei)räten der einzelnen Diözesen entsandt wurde. Der Verwaltungsrat besafß
gegenüber der Vollversammlung 1in samtlichen Fragen, die finanzielle Dauerverpflich-
tungen des Verbands, Ww1e Anstellungsverträge tür die Dienststellen und FEinrich-
tungen des Verbands, betrafen, eın aAbsolutes Veto, das seine rechtliche Grundlage 1n

Nr der Satzung VO 1968 hatte: SEn Fällen, ın denen die Rechte der Dom-
kapıtel, Diözesanverwaltungsräte un Diözesankırchensteuer(bei)räte nach kirchlichem
Recht oder nach den landesgesetzliıchen Bestimmungen über die Kirchensteuer berührt
werden, SOWI1e 1n den Fiällen eıner Änderung der Satzung oder der Geschäftsordnung
des Verbands 1St Voraussetzung der Beschlufßtfassung (durch die Vollversammlung) das
Vorliegen eines Beschlusses des Verwaltungsrates, be] dem alle Mitglieder zugestimmt
haben, die remıen VELLFELCHS deren Rechte durch den betreftenden Antrag berührt
werden.“ Das bedeutete 1m Ergebnis, da{ß eın Vorhaben oder eın Antrag bereits dann
gescheitert WAar, WEeNnNn auch LLUTL eın einz1ıges Miıtglied des Verwaltungsrats eru-
tung auf die Bestimmung des der Verbandssatzung mMI1t Neın stimmte.

Die Synode hatte Z Reform des Verwaltungsrats vorgeschlagen, da{ß auch 1n
Zukunft jedes Bıstum drei Vertreter 1n den Verwaltungsrat entsenden ollte, jedoch MI1t
der Ma(ißgabe, da{fß der Diözesanverwaltungsrat und das Domkapıtel eınes jeden
Bıstums nıcht mehr Ww1e bısher Je eınen eıgenen, sondern einen yemeınsamen Vertreter
entsenden sollten. Dafür sollte 1n Zukunft ein eigener gewählter Vertreter des Diöze-
sanpastoralrats 1n den Verwaltungsrat des Verbands entsandt werden. Die Gesamtzahl
der Miıtglieder des für se1ne Arbeıt VO  e Antang schwerfälligen Organs „Verwal-
tungsrat” ware damıiıt m1t 63 Mitgliedern gegenüber der bisherigen Satzung VO  e) 1968
unverändert geblieben.

In Abänderung dieses Synodenvorschlags hat nach der 5Satzung VO

Dezember 1976 künftig jedes Mitglied des Verbands, jede Di1iözese, 1m Verwal-
1LUFr noch „eıne Stimme, be1 deren Abgabe die Voten der diözesanen Gremıien,

näamlıch des Kıirchensteuerrats, des Domkapitels, des Diözesanverwaltungsrats, des
Dıözesanpastoralrats bzw der vergleichbaren remıen berücksichtigen sind, sSOWwelt
deren Rechte nach kirchlichen oder staatlıchen Bestiımmungen erührt sind“. Jede
Diözese hat jedoch die Möglichkeıit, neben dem Vertreter, der als „Stimmtrager” des
Bıstums entsandt wird, einen weıteren Vertreter als Berater 1n den Verwaltungsrat des
VDD delegieren. Um dem Anlıegen der Synode aut stärkere Mitwirkung der La1i1en
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entsprechen, werden gegenwärtıg 1m Bereich des Verbands Rıchtlinien erarbeitet, in
denen den Bıschöten empfohlen werden soll, be1 der Bestellung des zweıter Vertreters
elnes jeden Bistums nach Möglıichkeit den Anregungen des Diözesanpastoralrats
entsprechen.

Eın wesentlicher Vorteıl der Regelung esteht darıin, daß 1 Verwaltungsrat
des Verbands in Zukunft jede Diözese LUr noch MIt eINeEY Stimme sprechen kann und
daher alle remıen eınes jeden Biıstums CZWUNSgCN sind, sıch vorher untereinander
abzustimmen, w1e das Bıstum 1m Verwaltungsrat be]l der Beschlufßtassung, den
einzelnen Haushaltstiteln, votleren oll Nach der trüheren Verbandssatzung konnten
die drei Vertreter eiınes jeden Bıstums vegensätzlıche Voten abgeben und sıch 1m Ergeb-
nıs wıdersprechen. ach der NeCuUECN Satzung hat die ’ eine Stimme jedes Bıstums, VOTr

deren Abgabe alle zuständıgen remıen der Diözese gehört wurden, ein ungleich
stärkeres Gewicht.

FEıne yröfßere Flexibilität der Entscheidungsprozesse autf der Ebene des VD  ® wurde
schliefßlich dadurch erreıicht, da{fß 1in Zukunft die Vollversammlung nıcht mehr aln das
einstımmıge Votum aller Vertreter des Verwaltungsrats bzw ein Veto dieses Ver-
bandsgremiums gebunden 1St Diese Neuerung, die sıch miıt den Reformforderungen
der Synode deckt, wurde VO maßgeblichen Repräsentanten des Verbands se1it langer
eıt energıisch verlangt. S1e stellt neben der Tatsache, da{fß jede Diözese 1im Verwal-

in Zukunft NnUu durch 1ne Stimme verfrefen wird, die bedeutsamste und für
das gute Funktionieren des Verbands 1ın der Zukunft be] weıtem wichtigste nde-
runs der Verfassung des VD  — dar Nach W1e AT mussen jedoch auch 1n Zukunft
alle wichtigen Vorlagen dem Verwaltungsrat zugeleitet werden. ach 13 der euen

Satzung soll dabe; möglıchst Eınstimmigkeıit erreicht werden. Wırd diese erstrebte
und erstrebenswerte Einstimmigkeit nıcht erreicht, sınd die „dissenting votes“ miıt
Begründung der Vollversammlung vorzulegen.

Eın weıteres remıum des Verbands, der AausSs fünf Bischöfen und fünf Beratern
bestehende Verbandsausschuß, hat die Aufgabe, den Haushalt des Verbands tür die
Vollyersammlung vorzuberaten, den Geschäftsführer des Verbands be1 seiner Tätıg-
keit überwachen und 1n den Zeiten zwiıischen den Sıtzungen der Vollversammlung
unautschiebbare Entscheidungen orößeren Ausma{ßes im Rahmen der satzungsmäfisigen
Kompetenzen treften. Dieses rem1ıum wurde AaUS grundsätzlichen rYwagungen und
auch 1im Interesse der Etifizienz selner Tätigkeit ebenfalls nıcht erweıtert. Entsprechend
der Grundstruktur des Verbands der Dıözesen liegen die Beschlußrechte ausschließlich
bei den Diözesanbıischöfen. Allen anderen Mitgliedern und Kepräsentanten der Ver-
bandsgremien kann daher 9808 eın beratendes Stimmrecht eingeräumt werden.

ach den Empfehlungen der Synode sollten dem Verbandsausschufß neben dreı
Bischöfen und drei VO  S der Vollversammlung gewählten Mitgliedern NECUIN Vertreter
diözesaner Gremıien, darunter drei Vertreter der Diözesanpastoralräte, insgesamt also
tünfzehn Miıtglieder angehören, und WAar MmMIt gleichem Stimmrecht. Aus den genannten
grundsätzlichen rwagungen und ohl auch 1m Interesse einer raschen Entscheidungs-
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fähigkeit dieses in besonderem Ma{ auf Flexibilität und schnelle Verständigung ANSC-
legten Verbandsorgans beließ die Vollversammlung bei insgesamt zehn Mitgliedern,
VOomn denen die fünf Bischöfe Stimmrecht, die fünf anderen Mıtglieder, darunter W Ee1
Laien, beratende Stimme haben Praktische Gesichtspunkte sprechen dafür, den Ver-
bandsausschufßß, der raschen Entscheidungen 1N der Lage seın mufß, nıcht VeI-

orößern und auch 1Ur mi1t Persönlichkeiten besetzen, die auf Grund ständigerA e a B
Befassung mMi1t den einschlägigen Materıen über 1ne besonders hohe Sachkompetenz
verfügen.

Keine Mediatisierung einzelner Bıstümer

In eınem bedeutsamen Punkt hat die Vollversammlung des Verbands den Erwar-
LuNgeCN verschiedener Diözesen SOWI1Ee einer Reihe VO  e} Miıtgliedern VO  e Verbands-
gremıen und auch den Empftehlungen der Synode nıcht entsprochen: Das Erfordernis
der Einstimmigkeıit tür die Beschlüsse der Vollversammlung, die tragende Siäule der
bisherigen Verbandsstruktur, wollte die Synode auf vier Fille reduziert wıssen,
nämlich auf die Änderung der Verbandssatzung, dıie Auflösung des Verbands, die est-
legung der Verbandsumlage un die Änderung des Verteilungsschlüssels der Umlage.
In allen übriıgen Fällen sollte nach diesen Reformvorstellungen die Vollversammlung
mi1t Zweidrittelmehrheit entscheiden können. Für die Verbandspraxıis hätte das bedeu-
LEL da{ß widerstrebende Bıstüuümer 1n vielen Fällen überstimmt und majJorisiert werden
könnten. Mıt Rücksicht aut die durch das kirchliche Recht normierte Eigenständigkeit
jeder einzelnen Diözese und die ebentalls 1m irchlichen Recht grundgelegte Letztver-
antwortlichkeit e1nes jeden Diözesanbischots für se1ine Diözese erschienen den Diözesan-
bıschöten diese Synodenempfehlungen schlechthin unannehmbar.

T1 der Satzung bestimmt daher, da{fß Einstimmigkeıt der Mitglieder der
Vollversammlung auch tür die Zukunft erforderlich 1St be1i der Verabschiedung und
Änderung der Geschäftsordnung des Verbands, der UÜbernahme Autfgaben, der
Ausweıtung bestehender Aufgaben, der Errichtung Dienststellen und sonstiger
Eınrıchtungen des Verbands, der Gewährleistung VO  en Verpflichtungen Aaus Anstellungs-
vertragen, erner be1 Erwerb, Belastung und Veräußerung VO  > Grundstücken und eıner
Reihe Ühnlicher Rechtsgeschäfte und schliefßlich be1 der Verabschiedung des Jahrlichen
Haushaltsplanes. 1 Nr der Satzung verpflichtet die Diözesanbischöte terner, be1
ihrer Beschlufßfassung die Voten derjenıgen diözesanen remıen berücksichtigen,
deren Rechte nach kirchlichen oder staatlichen Bestimmungen erührt sind. Be1 allen
Beschlüssen, die der Einstimmigkeit bedürfen, 1St die Stellungnahme des Verwaltungs-
Frats einzuholen. Auf diese Weise finden die Rechte und die Auffassungen der Dom-
kapitel, Diıözesanverwaltungsräte, Diözesankirchensteuerräte und Diözesanpastoral-
rate be] den Beschlüssen der Vollversammlung gebührende Berücksichtigung.

Schließlich 1St vorgesehen, da{fß die Aaus zwoöltf Mitgliedern der Deutschen Bischofs-
konferenz und zwoölf Mitgliedern des Zentralkomitees der deutschen Katholiken be-
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stehende „Gemeinsame Konfterenz“, deren konstituierende Sıtzung November
1976 stattgefunden hat, Vorschläge für dıe Schwerpunktbildung 1m Haushalt des
Verbands der Diözesen erarbeıtet, die bei der Aufstellung des Verbandshaushalts be-
rücksichtigt werden sollen. Die Geschäftsordnung für die Gemeinsame Konterenz eNtTt-
hält darüber ıne ausdrückliche Bestimmung.

Die NECUE Satzung des Verbands der Diıözesen Deutschlands, die nach langwierigen
und intensiven Beratungen der Satzungskommission des Verbands und ıhrer Unter-
kommission beschlossen wurde, verwirklicht iıne Reihe wertvoller nregungen der
Gemeinsamen Synode und verspricht 1n iıhrer Anwendung für die Zukunft eın bedeu-
tend zrößeres Ma{ Eifizienz, Flexibilität, Zeıtersparnıs, Einfachheit und 5Sparsam-
keit bei der Durchführung der überdiözesanen Aufgaben der Kiırche 1n Deutschland 1m
natıonalen Bereıch und für die Weltkirche

ME  NGEN

Der Vertrag ber die Gründung des Verbands der Diözesen Deutschlands VO Maärz 1968% und die
Satzung des Verbands sind 1n den Amtsblättern aller Diıözesen, die Mıtglieder des Verbands sınd, Ver-

öftentlicht worden, für das Erzbistum öln In: Kırchlicher Anzeıger tür die Erzdiözese öln 108
(1968) 261 Auch die Neufassung der 5atzung wurde 1n den Amtsblättern aller Dıözesen verkündet,

tür das Erzbistum öln eb 117 (1977) 11 1t7z des Verbands 1St Mäünchen. Die Gründung des
Verbands der Diözesen Deutschlands wurde terner bekanntgegeben 1N ! Amtsblatt des Bayerischen Staats-
mınısteriums für Unterricht und Kultus 1968, 281 E’ dıe Neufassung der Satzung demnächst eb terner
1m Bundesanzeiger, Nr 192 VO:' 11 10 1968, 1 die Neufassung der Satzung eb Nr 45 VO

OL, Vgl Z CGGanzen terner KK Schlief, die Organıiısationsstruktur der katholischen Kirche, 1N :
Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. Friesenhahn und Scheu-
Her 1n Verbindung MIt Listl, Berlin 1974 311
P Wortlaut der „Anordnung“ und der 1n der „Empfehlung“ ausgesprochenen Anregungen 1N ! Gemein-
S4dIine Synode der Bistümer 1ın der Bundesrepublik Deutschland Beschlüsse der Vollversammlung. Offizielle
Gesamtausgabe (Freiburg 675
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